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Abschreibungen auf Zahlungsansprüche? 



Abnutzbar oder nicht? Das Bundesfinanzministerium 
vertritt seit jeher den Standpunkt, dass es sich bei 
Zahlungsansprüchen grundsätzlich um nicht abnutz-
bare, immaterielle Wirtschaftsgüter handelt. Im Falle 
eines entgeltlichen Erwerbs von Zahlungsansprüchen 
dürften Abschreibungen daher nicht vorgenommen 
werden. Dagegen führt der Landwirtschaftliche Buch-
führungsverband einen Musterprozess vor dem 

Schleswig-Holsteinischen Finanzgericht. Wir vertreten 
insbesondere im Hinblick auf die Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofes zur Abnutzbarkeit von Milch- und 
Zuckerrübenlieferrechten den Standpunkt, dass es sich 
auch bei Zahlungsansprüchen um abnutzbare, der Ab-
schreibung unterliegende Wirtschaftsgüter handelt. Wir 
werden über die Rechtsentwicklung weiter berichten.  

Bundesfinanzhof urteilt

Abschreibung auch ohne Eigentum
Die Herstellungskosten von Betriebsgebäuden auf fremdem 
Grund und Boden sind nach den für Gebäude geltenden 
Regeln abzuschreiben. Hat derjenige, der ein Gebäude auf 
einem fremden Grundstück errichtet und für betriebliche 
Zwecke nutzt, einen vertraglichen oder gesetzlichen Ent-
schädigungsanspruch gegenüber dem Grundstückseigen-
tümer, so ist er wirtschaftlicher Eigentümer des Gebäudes 

und hat dieses in seiner Bilanz zu erfassen. Nach aktuellem 
Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) setzt die Berechtigung 
zur Abschreibung jedoch nicht voraus, dass jemand Eigen-
tümer des Wirtschaftsguts ist, für das er Aufwendungen ge-
tätigt hat. Ausschlaggebend ist vielmehr, dass der Unter-
nehmer die Aufwendungen im betrieblichen Interesse trägt. 

Seit  Inkrafttreten  des  neuen  Erbschaft-  und  Schenkung-
steuerrechts zu Beginn des Jahres 2009 liest man in der 
Fachpresse über unzureichende Ausgestaltung der Rechts-
normen. Kritik entstand, weil die Vorgaben des Bundesver-
fassungsgerichts nicht ausreichend umgesetzt worden sind. 
So führen beispielsweise die Regelungen zur Bewertung von 
Betriebsvermögen bei schlechter Konjunkturlage zu höhe-
ren und bei guter zu niedrigeren Unternehmenswerten.
Und noch mehr Kritik: Der Kapitalisierungszinssatz wur-
de für alle Branchen gleich hoch festgelegt, was den tat-
sächlichen wirtschaftlichen Gegebenheiten nicht entspre-
chen kann. Die im Gesetz als Ausnahme vorgesehene 
Mindestbewertung für land- und forstwirtschaftliche 
Betriebe stellt in der Praxis den üblichen Regelfall dar. 
Dies verhindert die Anwendung der Reinertragswerte, 
die die eigentliche Bewertungsgrundlage bilden sollten. 
Außerdem gibt es in Zukunft fünf verschiedene Grund-
stückswerte, die bei unterschiedlichen Feststellungen und 

Steuerarten zur Anwendung kommen, was die angestreb-
te Verwaltungsvereinfachung verhindert.
Anhängiges Klageverfahren: In einem Rechtsstreit beim 
Finanzgericht München geht es um einen Kläger, der 
von seinem Bruder einen Anteil an einer Grundstücks-
gesellschaft und 25.000  Euro Geldvermögen unent-
geltlich erhalten hat. Der Kläger wendet sich gegen die 
Ungleichbehandlung in der Bewertung von Bar- und Be-
triebsvermögen. Des Weiteren sieht er als ungerechtfertigt 
an, dass die Schenkung an ihn dem gleichen Steuersatz 
unterliegt wie eine Schenkung an Nichtverwandte. Den 
zweiten Aspekt hat der Gesetzgeber bereits durch die Ver-
ringerung der Steuersätze für Personen der Steuerklasse II 
(beispielsweise Eltern, Geschwister, Nichten und Neffen) 
ab dem 1. Januar 2010 korrigiert.
Verfassungsbeschwerden: Der Verfassungsrechtler Pro-
fessor Murswiek hat bereits im Jahr  2009 drei Verfas-
sungsbeschwerden eingereicht. Er stützt sich bei diesen 

nicht in erster Linie auf Verstöße gegen das Gleichheitsge-
bot, sondern bestreitet vielmehr die Gesetzgebungskom-
petenz des Bundes und verweist auf angebliche Fehler bei 
der Zustimmung des Bundesrates. 
Keine Aussetzung der Vollziehung: Der Bundesfinanzhof 
lehnte in einem anderen Streitfall aktuell mit Beschluss 
vom April 2010 eine Aussetzung der Vollziehung ab. Die 
Richter sahen kein berechtigtes Aussetzungsinteresse des 
Klägers. 

Die gegen das neue Erbschaftsteuergesetz vorgebrach-
ten Kritikpunkte konnten sich somit in dem Eilverfahren 
nicht durchsetzen. Alle Betroffenen müssen jetzt weiter 
auf den Ausgang des Hauptsacheverfahrens warten. Dies 
kann unter Umständen Jahre dauern.  

Gegen Steuerbescheide Einspruch einlegen

Neue Erbschaft-/Schenkungsteuer verfassungsgemäß?
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Editorial

Dr. Willi Cordts

Liebe Leserin, lieber Leser, 

in der aktuellen Ausgabe Ihrer Land & Wirtschaft-
finden Sie verschiedene Beiträge über aktuelle Urtei-
le der Finanzgerichte. Ein Spiegelbild der derzeiti-
gen Situation unseres Steuerrechts: Kompliziert und 
unübersichtlich. Ergebnis ist die steigende Flut von 
Streitfällen, die von den Gerichten zu klären sind. Im 
letzten Jahr waren mehr als 60.000 Verfahren bei den 
Finanzgerichten anhängig – und die Liste wird im-
mer länger. 

Die Ursachen liegen auf der Hand: Gesetze wer-
den nach vermeintlichen politischen Kompromis-

sen oft „mit der heißen Nadel 
gestrickt“. Klare Steuersyste-
matik, Steuervereinfachung 
sowie Rechts- und Planungs-
sicherheit werden zwar seit 
Jahren von der Politik als 
wichtige Ziele beschworen, 
allzu oft dann aber tatsäch-
lich den kurzfristigen fiskali-
schen Interessen geopfert.

Der Auftrag an uns besteht 
darin, Ihre wirtschaftlichen 
und steuerlichen Interessen 

gegenüber den Finanzämtern konsequent zu vertre-
ten – wenn nötig auch vor Gericht. Unser vorrangi-
ges Ziel ist es jedoch, bereits im Vorwege Rechtsklar-
heit zu schaffen, um so den Gang zu den Gerichten 
zu vermeiden. Die Steuerbescheide und späteren Be-
triebsprüfungen sollen für unsere Mitglieder nicht 
zu Überraschungspaketen werden. Es ist uns wichtig, 
dass Sie über steuerliche Risiken informiert und auf 
mögliche Steuernachforderungen vorbereitet sind. 

Die Steuerfachleute des Landwirtschaftlichen 
Buchführungsverbandes verfügen über ein enor-
mes Detailwissen hinsichtlich aktuell bestehender 
und möglicherweise zukünftig zu erwartender Streit-
punkte. Generelle Fragen können so in vielen Fällen 
bereits im Vorwege mit der Finanzverwaltung ge-
klärt werden. 

Naturgemäß können wir aber nicht immer vorab 
Rechtsklarheit schaffen. Kommt es zu keiner Eini-
gung mit der Finanzverwaltung, ist der Weg zu den 
Gerichten oft unvermeidbar. Um Kosten und Ärger 
möglichst gering zu halten, führen wir oftmals Mus-
terprozesse und lassen vergleichbare Fälle solange 
ruhen. 

Ihre Land & Wirtschaft informiert Sie auch künf-
tig rechtzeitig über aktuelle Rechtsentwicklungen als 
Planungshilfe für Ihre rechtlichen und wirtschaftli-
chen Entscheidungen.

Ihr 

Unser Rat: 

In einem aktuellen Urteil vom Februar  2010 hat der 
Bundesfinanzhof (BFH) entschieden, dass es für die 
Abschreibungsbefugnis nicht auf das wirtschaftliche 
Eigentum ankommt. Im Urteilsfall hatte die Klägerin 
auf einem gepachteten Grundstück ein Betriebsgebäude 
erstellt und auf eine Entschädigung des Grundstücks-
eigentümers für die in dessen Eigentum gefallenen 
Aufbauten verzichtet. Die Richter stellten fest: „Die 
Klägerin kann die Herstellungskosten ... nach den für 
Gebäude geltenden AfA-Regeln abschreiben, (auch) 
wenn sie nicht wirtschaftliche Eigentümerin ist. Die 

Frage des wirtschaftlichen Eigentums wird erst bei Be-
endigung der Nutzung des Gebäudes durch die Klägerin 
oder der Übertragung des zivilrechtlichen Eigentums 
daran auf sie entscheidungserheblich.“

Für die Behandlung von Herstellungskosten eines 
fremden Gebäudes “wie ein materielles Wirtschafts-
gut” ist es nach dem aktuellen Urteil des BFH ohne Be-
deutung, ob
■  die Nutzungsbefugnis des Steuerpflichtigen auf 
einem unentgeltlichen oder auf einem entgeltlichen 
Rechtsverhältnis beruht, 

■  dem Steuerpflichtigen zivilrechtliche Ersatzan-
sprüche gegen den Eigentümer des Grundstücks zu-
stehen oder ob er von vornherein auf solche Ansprüche 
verzichtet, 
■  die Übernahme der Herstellungskosten eine unent-
geltliche Zuwendung an den Grundstückseigentümer 
oder Entgelt für die Nutzungsüberlassung des Grund-
stücks ist. 

Zukünftig können Sie sämtliche Herstellungskosten eines Gebäudes auf fremdem Grund und Boden – un-
abhängig von der wirtschaftlichen Zurechnung des Wirtschaftsguts – nach den allgemeinen AfA-Regeln ab-
schreiben, wenn das Gebäude für betriebliche Zwecke genutzt wird. Weder die rechtliche Ausgestaltung der 
Nutzung noch Entschädigungsansprüche sind entscheidend. 

 Fortsetzung von Seite 1 | Abschreibung auch ohne Eigentum

In der  letzten Ausgabe hatten wir über die Absenkung 
des  Umsatzsteuersatzes  von  19  auf  7  Prozent  für  Be-
herbergungsleistungen ab dem 1. Januar 2010 berichtet. 
In der Praxis ergaben sich häufig Probleme bei der Ab-
grenzung von Leistungen mit dem höheren Steuersatz von 
19 Prozent sowie mit der Entgeltaufteilung in Rechnungen. 
Auch die lohnsteuerlichen Konsequenzen für Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer waren unklar. Jetzt hat das Bundes-
finanzministerium  (BMF)  pragmatische  Lösungen  auf-
gezeigt und für die Praxis positive Aussagen getroffen.

Umsatzsteuer
Für die umsatzsteuerliche Rechnungserteilung und 
den Vorsteuerabzug des Leistungs-
empfängers wird es aus Verein-
fachungsgründen nicht beanstandet, 
wenn bestimmte Leistungen 
eines Pauschalangebots zu einem 
Sammelposten zusammengefasst 
werden und das darauf entfallende 
Entgelt in einem Betrag aus-
gewiesen wird. Unter einen solchen 
Sammelposten („Servicepauschale“) 
fallen die Abgabe eines Frühstücks, Nutzung von 
Kommunikationsnetzen, Reinigung und Bügeln von 
Kleidung, Schuhputzservice, Transport zwischen Bahn-
hof/Flughafen und Unterkunft, Transport von Gepäck 
außerhalb des Beherbergungsbetriebs, Überlassung 
von Fitnessgeräten und von Plätzen zum Abstellen von 
Fahrzeugen. Erleichternd wird es ebenfalls zugelassen, 
wenn der auf diese Leistungen entfallende Entgeltteil 
mit 20 Prozent des Pauschalpreises angesetzt wird. Für 
Kleinbetragsrechnungen mit einem Gesamtbetrag bis 
150 Euro gilt dies für den in der Rechnung anzugebenden 
Steuerbetrag entsprechend. Die vorstehenden Verein-
fachungsregelungen gelten jedoch nicht für Leistungen, 
für die ein gesondertes Entgelt vereinbart wird.

Lohnsteuer 
Hinsichtlich der lohnsteuerlichen Konsequenzen unter-
scheidet die Finanzverwaltung wie folgt: 
a. Der Arbeitnehmer bucht ohne dienst- oder arbeits-
rechtliche Regelung das Hotel selbst und reicht die 
Hotelrechnung seinem Arbeitgeber zur Erstattung ein.
Hier liegt keine Frühstücksgestellung durch den Arbeit-
geber vor. Der Arbeitnehmer kann nur die Über-
nachtungskosten in voller Höhe lohnsteuerfrei er-
statten. Die tatsächlich auf das Frühstück entfallenden 
Kosten dürfte er genau genommen nur in Höhe des 
Pauschbetrages für Verpflegungsmehraufwendungen 
(für das Frühstück bei einer Abwesenheit von mehr als 
24 Stunden 4,80 Euro) lohnsteuerfrei erstatten. Das BMF 

lässt aber zu, dass der Arbeitgeber auch die Kosten für 
das Frühstück in voller Höhe lohnsteuerfrei erstatten. 
In einer Rechnung neben der Beherbergungsleistung 
ein Sammelposten für andere, dem allgemeinen Um-
satzsteuersatz unterliegende Leistungen einschließlich 
Frühstück ausgewiesen ist und dieser Sammelposten 
lediglich Reisenebenkosten im Sinne der Lohnsteuer-
richtlinien enthält. Zu den Reisenebenkosten gehören 
zum Beispiel die Beförderung und Aufbewahrung von 
Gepäck, Ferngespräche und beruflicher Schriftverkehr 
mit dem Arbeitgeber oder seinen Geschäftspartnern. 
Dazu zählen jedoch nicht private Telefonate, Pay-TV, 
Massagen und Ähnliches. Unschädlich ist es, wenn der 

Sammelposten allgemein mit 
„Internetzugang“ oder „Zu-
gang zu Kommunikations-
netzen“ bezeichnet wird und 
der hierzu ausgewiesene Be-
trag nicht so hoch ist, dass 
er offenbar den Betrag für 
Frühstück und steuerlich an-
zuerkennende Reiseneben-
kosten übersteigt. Ansonsten 

ist er steuerlich in voller Höhe als privat veranlasst zu 
behandeln. 
b. Das Hotel wird auf Veranlassung des Arbeitgebers 
gebucht.
In diesem Fall kommt es nicht darauf an, wie die einzel-
nen Kosten in der Rechnung ausgewiesen und wie hoch 
sie sind. Diese Kosten sind nämlich Betriebsausgaben 
des Arbeitgebers und keine Werbungskosten des Arbeit-
nehmers. Die Übernachtung ist somit kein Lohn des 
Arbeitnehmers, wohl aber die Verpflegung. Sie ist mit 
den üblichen Sachbezugswerten von zurzeit 1,57 Euro 
für Frühstück und jeweils 2,80 Euro für Mittag- und 
Abendessen anzusetzen. Die Voraussetzung dafür, dass 
die Verpflegung dem Arbeitnehmer „auf Veranlassung 
des Arbeitgebers“ durch das Hotel gewährt wird, ist er-
füllt, wenn
■  die im Interesse des Arbeitgebers unternommene 
Auswärtstätigkeit zu der Übernachtung mit Frühstück 
führt und die Aufwendungen deswegen vom Arbeit-
geber dienst- oder arbeitsrechtlich ersetzt werden, 
■  die Rechnung auf den Arbeitgeber ausgestellt ist und
■  der Arbeitgeber oder eine andere durch den Arbeit-
geber dienst- oder arbeitsrechtlich beauftragte Person 
die Übernachtung mit Frühstück bucht (zum Beispiel 
über das elektronische Buchungssystem des Hotels) und 
eine entsprechende Buchungsbestätigung des Hotels 
vorliegt: Eine Buchung der Übernachtung mit Frühstück 
durch den Arbeitnehmer ist unschädlich, wenn dienst- 
oder arbeitsrechtliche Regelungen dies vorsehen. 

Bundesfinanzministerium schafft Klarheit

Umsatzsteuer bei 
Beherbergungsleistungen

Berechtigung zur Abschreibung auch ohne Eigentum
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Im März 2010 entschieden die BFH-Richter: „Gehören 
mehrere Kraftfahrzeuge zu einem Betriebsvermögen, 
ist die Ein-Prozent-Regelung grundsätzlich auch dann 
fahrzeugbezogen, also mehrfach anzuwenden, wenn in 
tatsächlicher Hinsicht feststeht, dass ausschließlich eine 
Person die Fahrzeuge auch privat genutzt hat.“

Bei der Begründung hält sich der BFH an den Wort-
laut des Gesetzes. Der Gesetzgeber hat nur den Fall eines 
Pkw in einem Betriebsvermögen geregelt. Der BFH zieht 
daraus den Schluss, dass bei mehreren Pkws eine Ver-
vielfachung der Regelung vorzunehmen ist. Nutzt der 
Unternehmer also mehrere Pkws zu mehr als 50 Prozent 
betrieblich, so ist für jeden dieser Pkw die Ein-Prozent-
Regelung anzuwenden, wenn kein ordnungsmäßiges 
Fahrtenbuch geführt wird. 
Beispiel: Zum Landwirtschaftsbetrieb gehören zwei 
ältere Pkws. Es handelt sich um Pkws, die für circa 1.000 
Euro netto pro Fahrzeug erworben wurden. Sie werden 
hauptsächlich für Fahrten über die Felder und zu den 
Viehtränken auf den Wiesen genutzt. Der Innenraum 
der Fahrzeuge weist übermäßige Abnutzungen auf. Der 
Listenneupreis pro Fahrzeug liegt bei circa 15.000 Euro. 
Der Unternehmer nutzt ein weiteres Fahrzeug des Be-

triebsvermögens auch privat (Listenpreis 40.000 Euro). 
Die anderen Pkws werden zu 100 Prozent betrieblich 
verwendet. Fahrtenbücher werden für alle Fahrzeuge 
nicht geführt. Die private Nutzung der Kraftfahrzeuge 
ist Arbeitnehmern nicht gestattet. Die gesamten Pkw-
Kosten einschließlich Abschreibung betragen bisher 
8.000 Euro im Kalenderjahr.
Besteuerung ab 2010: Für jeden Pkw hat der Betriebs-
inhaber die Ein-Prozent-Regelung anzuwenden: 2 Pkw 
× 1 % × 12 Monate × Listenpreis 15.000 € = 3.600 € netto + 
1 Pkw × l % × 12 Monate × Listenpreis 40.000 € = 4.800 €. 
Aufgrund der sogenannten „Kostendeckelung“ beträgt 
der Privatanteil höchstens die Summe aller Pkw-Kosten. 
Der Gewinn ist somit um 8.000 € zu erhöhen. Die ab-
zuführende Umsatzsteuer beträgt 19 % = 1.520 €. 
Zum Vergleich: Bis 2009 hatte der Unternehmer den 
Gewinn um 1 % × 12 Monate × 40.000 € = 4.800 € zu er-
höhen und 912 € Umsatzsteuer abzuführen.

Die Richter sahen in der Neuberechnung keine ver-
meidbare Härte. Das Führen eines Fahrtenbuchs für 
jedes betrieblich genutzte Kfz bezeichneten sie als „zu-
mutbare Möglichkeit“ für den Steuerpflichtigen.  

Steuerlicher Privatanteil bei mehreren Pkws im Betriebsvermögen

Fahrtenbuch oft besser 
als 1%-Regelung

In einem früheren Urteil hatte der Bundesfinanzhof 
(BFH) ausgeführt, dass Beerdigungskosten inklusive 
Aufwendungen für ein ortsübliches Grabmal für den 
„vorletzten“ Altenteiler als Sonderausgabe des Über-
nehmers eines landwirtschaftlichen Betriebes in voller 
Höhe abziehbar sind. Seinerzeit hatte der BFH jedoch 
entschieden, dass der überlebende Altenteiler-Ehegatte 
diese Kosten in gleicher Höhe als „sonstige Einkünfte“ 
(wie Baraltenteil) zu versteuern hat. 

In zwei aktuellen Urteilen hat sich der BFH nunmehr 
mit der Übernahme der Beerdigungskosten für den 
letztversterbenden Altenteiler beschäftigt. Im ersten 
Fall war die Schwester des Hofübernehmers Erbin der 
letztversterbenden Altenteilerin. Hier hat der BFH 
die Beerdigungskosten beim Hofübernehmer zum 
Sonderausgabenabzug zugelassen, jedoch nach dem 
Korrespondenzprinzip gleichzeitig den entsprechenden 
Betrag der erbenden Schwester als sonstige Einkünfte 
(wie eine Altenteilsleistung) zugeordnet. 

Im zweiten Fall war der Hofübernehmer auch Allein-
erbe des letztversterbenden Altenteilers. Hier lehnte 
der BFH beim Hofübernehmer den Sonderausgaben-
abzug ab. Er weist darauf hin, dass sich die Forderung 
(Anspruch auf Entlastung von den Beerdigungs-
kosten, die der Erbe zu tragen hat) und Schuld (Ver-
pflichtung aus dem Altenteilsvertrag) in einer Person 
vereinen und somit erlöschen. Dementsprechend sei 
beim Hofübernehmer weder ein Sonderausgabenabzug 
möglich, noch habe er steuerbare sonstige Einkünfte 
(Altenteilsleistungen) bei sich zu erfassen. 

Wenn der letzte Altenteiler verstirbt

Sind die Beerdigungs-
kosten abzugsfähig?

Einheitswert für Tier-
haltungskooperationen
Das Bewertungsgesetz bietet die Möglichkeit, Tier-
haltung als landwirtschaftliche Betätigung auch ohne 
die eigene Bewirtschaftung von Flächen in Form einer 
Kooperation zu betreiben. Diese Kooperation wird in 
der Regel in der Rechtsform einer Kommanditgesell-
schaft (KG) betrieben. Voraussetzung für den Status 

„Landwirtschaft“ ist jedoch, dass alle Gesellschafter in 
der KG hauptberuflich Land- und Forstwirte sind, einen 
eigenen landwirtschaftlichen Betrieb bewirtschaften, 
Pflichtmitglied in der Landwirtschaftlichen Alters-
kasse sind und ihre Hofstellen nicht mehr als 40 Kilo-
meter von der Produktionsstätte der Kooperation ent-
fernt liegen. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nunmehr entschieden, 
dass bei derartigen Tierhaltungskooperationen der Ein-
heitswert – bedeutend für die Höhe der Grundsteuer – 
nur mit 50 Prozent der bisher angesetzten Beträge zu 
berücksichtigen ist. Entgegen früherer Rechtsprechung 
übernimmt der BFH die gleichen Grundsätze, die auch 
bei landwirtschaftlichen Einzelbetrieben für den Ansatz 
von Zuschlägen wegen eines Überbestandes an Tieren 
gelten. 

„So geht es nicht“, urteilte der Bundesfinanzhof (BFH) 
in einem aktuellen Urteil. Der Privatanteil für die Kfz-
Nutzung bei pauschalierenden Landwirten darf nicht 
doppelt besteuert werden. Sofern ein Fahrzeug zu mehr 
als 50 Prozent betrieblich genutzt wird, ist der private 
Nutzungsanteil nach der sogenannten Ein-Prozent-
Regelung zu ermitteln (Gewinnerhöhung um ein Pro-
zent pro Monat des Bruttoinlandslistenpreises zuzüglich 
Sonderausstattung). Diese einkommensteuerliche Ge-
winnerhöhung wollte die Finanzverwaltung bei einem 
pauschalierenden Landwirt zusätzlich um die pauschale 
Umsatzsteuer erhöhen. 

Dieser Ansicht hat der BFH eine Absage erteilt. Die 
Besteuerung sei ausschließlich mit dem ein Prozent pro 

Monat anzusetzen. Die Auffassung des BFH berück-
sichtigt konsequent, dass die Ein-Prozent-Regelung von 
der Bemessungsgrundlage „Bruttoinlandslistenpreis im 
Zeitpunkt der Erstzulassung“ zu berechnen ist und somit 
bereits einen Umsatzsteueranteil enthält. 

Bei Landwirten, die ihr Fahrzeug zu nicht mehr als 50 
Prozent betrieblich nutzen, kann der private Nutzungs-
anteil im Schätzwege ermittelt werden. Hierbei sind die 
insgesamt für den Pkw anfallenden Kosten inklusive 
Umsatzsteuer zugrunde zu legen. Der sich ergebende 
gewinnerhöhende private Nutzungsanteil ist folglich 
ebenfalls nicht noch einmal um die Umsatzsteuer zu 
erhöhen.  

Privatanteil für Kfz-Nutzung

Keine Doppelbesteuerung bei  
pauschalierenden Landwirten

Der Bundesfinanzhof (BFH) bestätigt die neue verschärfte Pkw-Eigenverbrauchsbesteuerung. Bedeutend höhere Steuern 
oder höherer Bürokratieaufwand für Betriebe, in denen regelmäßig mehrere Betriebsfahrzeuge genutzt werden, sind die 
Folge. Denn nur ein ordnungsmäßiges Fahrtenbuch für jeden betrieblichen Pkw vermeidet eine Mehrfachbesteuerung.

Unser Rat: Bei mehreren PKW im Betriebsvermögen bewahrt oft nur ein 
ordnungsgemäßes Fahrtenbuch für jedes Fahrzeug vor steuerlichen 
Nachteilen.
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Aufsichtsratstätigkeit  
umsatzsteuerpflichtig

In einem neuen Urteil hat 
der Bundesfinanzhof (BFH) 
entschieden, dass es sich bei 
der Tätigkeit im Aufsichts-
rat einer Volksbank e. G. 

nicht um eine ehrenamtliche Tätigkeit handelt, die von 
der Umsatzsteuer befreit ist. Geklagt hatte ein haupt-
beruflich selbständiger Versicherungskaufmann, der 
nebenberuflich als Aufsichtsrat einer Volksbank e. G. 
Sitzungsgelder erhielt. Diese Sitzungsgelder unterwarf 
das Finanzamt der Umsatzsteuer. 

Der BFH weicht nun mit seinem aktuellen Urteil von 
einer früheren Rechtsprechung ab und begründet dies 
damit, dass die Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied in 
einer Volksbank weder in einem Gesetz noch im all-
gemeinen Sprachgebrauch unter den Begriff der „Ehren-
amtlichkeit“ fällt. Der allgemeine Sprachgebrauch unter-
scheidet nicht mehr zwischen der Aufsichtsratstätigkeit 
für Volksbanken und derselben Tätigkeit für andere Ge-
schäftsbanken. 

Verkauf von Anlagevermögen

Umsatzsteuerpauschale 
auch nach Verpachtung
In Land & Wirtschaft 1/2010 hatten wir ein Urteil 
des Bundesfinanzhofes (BFH) aus dem Jahr 2009 vor-
gestellt, wonach ein vor der Verpachtung des Betriebes 
pauschalierender Landwirt den Umsatz aus dem Ver-
kauf seiner Zuckerrüben (Umlaufvermögen) auch 
nach Beginn der Verpachtung noch der Umsatzsteuer-
pauschalierung zuordnen kann.

Das Bundesministerium der Finanzen hat nunmehr 
in einem Schreiben das Urteil des BFH kommentiert 
und in einem Punkt erweitert. Danach kommt der 
pauschale Steuersatz von 10,7 Prozent auch dann zur 
Anwendung, wenn nach der Verpachtung Wirtschafts-
güter des Anlagevermögens verkauft werden. Hierzu 
kann zum Beispiel der Umsatz aus der Veräußerung 
eines nicht mitverpachteten Ladewagens gehören, der 
nach Einstellung der aktiven Tätigkeit nicht mehr ge-
nutzt wird. Voraussetzung für die Anwendung der Um-
satzsteuerpauschalierung ist jedoch, dass der Verkauf in 
einem engen sachlichen Zusammenhang mit der Auf-
gabe der aktiven Betätigung steht.  

Zweitwohnungssteuer: 

Studenten müssen  
doch zahlen
Viele Städte und Gemeinden haben die Zweitwohnungs-
steuer als Einnahmequelle entdeckt und entsprechende 
Satzungen erlassen. Die Erhebung einer solchen Zweit-
wohnungssteuer wird vielfach als „ungerechte Belastung“ 
empfunden. Entsprechend hoch ist die Anzahl der ge-
richtlichen Klageverfahren. In zwei aktuellen Urteilen 
hat das Bundesverwaltungsgericht in 2009 Zweit-
wohnungssteuerbescheide für rechtmäßig anerkannt, 
die gegen Studenten mit gemeldeten Nebenwohnungen 
erlassen wurden. Unser Rat: Studenten sollten im Vor-
wege prüfen, ob in der Stadt oder in der Gemeinde ihres 
Studienortes eine Zweitwohnungssteuer erhoben wird. 
Zur Vermeidung einer solchen Zweitwohnungssteuer 
sind gegebenenfalls entsprechende melderechtliche 
Konsequenzen zu prüfen, beispielsweise Verlegung der 
Hauptwohnung von der elterlichen Wohnung an den 
Studienort. 

Das Finanzgericht Nürnberg entschied über folgenden 
Sachverhalt: zu entscheiden: Der Kläger errichtete auf 
dem Dach eines ehemals landwirtschaftlich genutzten 
Stallgebäudes eine Photovoltaikanlage. Vor Installation 
der Anlage musste zunächst das Dach von asbesthalti-
gen Eternitplatten befreit und neu mit Blech eingedeckt 
werden. Hierfür versagte das Finanzamt den Vorsteuer-
abzug. Die Kosten der Dachsanierung seien nicht durch 
die Installation der Photovoltaikanlage verursacht wor-
den. Vielmehr handelt es sich um Erhaltungsaufwand 
für das Gebäude. 

Das Finanzgericht Nürnberg gewährte dem Kläger 
jedoch die volle Vorsteuer auf die Dachsanierung. Es 
begründete die Entscheidung damit, dass die Installa-
tion von Photovoltaikanlagen auf Asbestzementdächern 
grundsätzlich verboten ist. Das Entfernen der asbest-
haltigen Eternitplatten war damit zwingende Voraus-
setzung für die Errichtung und den Betrieb der Photo-
voltaikanlage. Die Behandlung als Erhaltungsaufwand 
scheidet nach Auffassung des Finanzgerichts aus, da die 
Dachsanierung ohne die Errichtung der Photovoltaik-
anlage nicht notwendig gewesen wäre.  

Errichtung einer Photovoltaikanlage

Vorsteuerabzug für Dachsanierung
Verkauf von Photovoltaikstrom ist mit dem Regelsteuersatz von 19 Prozent zu versteuern. Von der Umsatzsteuer kann 
der Betreiber die bei der Errichtung der Photovoltaikanlage in Rechnung gestellte Vorsteuer abziehen. Wir hatten in  
Land & Wirtschaft 4/2009 ausführlich darüber berichtet.

Jetzt ist es amtlich: Das sogenannte Wertaufholungs-
gebot aus dem Jahr  1999 ist nach Entscheidung des 
Bundesfinanzhofs (BFH) – entgegen der Rechtsauf-
fassung namhafter Experten – verfassungsgemäß. 
Bereits im Jahr  2007 hatte der BFH die Gesetzes-
änderung in einem Fall, in dem es um die Bewertung 
einer Beteiligung an einer ausländischen Kapitalgesell-
schaft ging, als verfassungskonform bestätigt. Die 
Auffassung wurde aktuell in einem vom Landwirt-
schaftlichen Buchführungsverband geführten Muster-
prozess, in dem es um die Wertaufholung im Jahr 1999 
bei Grund und Boden eines Landwirts ging, bestätigt. 
Da die Kläger keine Verfassungsbeschwerde eingelegt 
haben, sind bisher ruhende Einspruchsverfahren 
vergleichbarer Fälle nunmehr abzuschließen. 

Zur Erläuterung: Wirtschaftsgüter sind in der Bilanz 
grundsätzlich mit ihren Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten, gegebenenfalls gemindert um Ab-
setzungen für Abnutzung, anzusetzen. Ist ihr tatsäch-
licher Wert jedoch niedriger, was insbesondere bei 
Wertpapieren aufgrund von Kursschwankungen vor-

kommt und in der Landwirtschaft in der Vergangen-
heit zum Beispiel beim Tiervermögen infolge eines 
allgemeinen Preisverfalls der Fall war, kann unter be-
stimmten Voraussetzungen dieser niedrigere Wert an-
gesetzt werden. Im steuerlichen Fachjargon spricht man 
von „Teilwertabschreibungen“. 

Aufgrund einer Änderung des Einkommensteuer-
gesetzes waren ab 1999 Teilwertabschreibungen nur 
noch zulässig, wenn der Teilwert am Bilanzstichtag 

„voraussichtlich dauernd“ niedriger war. Außerdem 
mussten aufgrund der Gesetzesänderung Teilwert-
abschreibungen, die vor 1999 vorgenommen worden 
waren, im Jahre 1999 durch Zuschreibungen rückgängig 
gemacht werden (sogenanntes Wertaufholungsgebot), 
wenn der bisher angesetzte Teilwert am Bilanzstichtag 
1999 nicht „voraussichtlich dauernd“ war. Namhafte 
Experten halten dieses Wertaufholungsgebot nach wie 
vor für verfassungswidrig. Die verfassungsrechtlichen 
Bedenken wurden allerdings vom BFH nicht geteilt.  

Bundesfinanzhof bestätigt  
steuerliches Wertaufholungsgebot

m
ar

in
a l

oh
rb

ac
h 

- F
ot

ol
ia

.c
om



Land & Wirtschaft | 2/2010 Steuern und Rechnungswesen / Recht 5

Bereits in der letzten Ausgabe 1/2010 hatten wir darüber 
berichtet,  dass  Arbeitgeber  aufgrund  einer  neuen  Ver-
ordnung ab Mai 2010 wichtige Änderungen beim Melde-
verfahren und bei der Abführung von Sozialversicherungs-
beiträgen für Saisonarbeitnehmer aus Polen, Rumänien 
oder Bulgarien zu beachten haben. Die Neuregelungen 
sind  mittlerweile  durch  die  zuständigen  Bundes-
ministerien konkretisiert worden. 
Neue sozialversicherungsrechtliche Zuordnung der 
selbständig Erwerbstätigen
Ab dem 1. Mai 2010 gilt das Sozialversicherungsrecht 
des Heimatlandes – mit der Folge der Meldung und 
Beitragsabführung in das Heimatland – nur noch 
dann, wenn es sich bei der im Heimatland ausgeübten 
selbständigen Tätigkeit und der Saisontätigkeit in 
Deutschland um ähnliche Tätigkeiten handelt. Sind 
die Tätigkeiten dagegen nicht ähnlich, gilt das deutsche 
Sozialversicherungsrecht. Die Mitgliedstaaten haben 
sich Anfang 2010 darauf verständigt, dass unter ähn
licher Tätigkeit jede Tätigkeit zu verstehen ist, die im 
gleichen Sektor/Bereich ausgeübt wird. Sofern also 
ein im Heimatland in der Landwirtschaft selbständig 
Erwerbstätiger vorübergehend in Deutschland in der 
Landwirtschaft arbeitet, übt er eine ähnliche Tätigkeit 
aus. Ist der Selbstständige in seiner Heimat hingegen 
in der Forstwirtschaft erwerbstätig, übt der Selbst-
ständige bei einer vorübergehenden Beschäftigung in 
der deutschen Landwirtschaft keine ähnliche Tätigkeit 

aus, da Forstwirtschaft und Landwirtschaft grundsätz-
lich als verschiedene Sektoren angesehen werden. 
Neue Bescheinigung A 1 ersetzt künftig E  101-Be-
scheinigung
Ab dem 1. Mai 2010 wird die bisherige Entsende-
bescheinigung E 101 durch die neue Bescheinigung A 1 
abgelöst. Die bis zum 1. Mai 2010 bereits ausgestellten 
E  101-Bescheinigungen haben bis zum Ablauf ihrer 
Gültigkeitsdauer weiterhin Bestand. Dementsprechend 
wird auch das Formular „Einstellungszusage/Arbeits-
vertrag“ geändert. Weitere Änderungen in Bezug auf 
den Fragebogen zur Feststellung der Versicherungs-
pflicht sind nicht erkennbar, so dass die Prüfungen der 
Sozialversicherungsträger und der Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit auch nach der Anwendung der neuen 
Verordnung auf der bisherigen Grundlage weitergeführt 
werden können. 

Die Bescheinigung A  1 und ebenso die bisherige 
E 101-Bescheinigung muss der Saisonarbeitnehmer vor 
Aufnahme der Saisontätigkeit in Deutschland beim zu-
ständigen Sozialversicherungsträger seines Heimat-
landes beantragen. Sofern künftig ein osteuropäischer 
Saisonarbeitnehmer die vom Sozialversicherungs-
träger seines Heimatlandes erteilte A 1-Bescheinigung 
beziehungsweise die noch gültige E 101-Bescheinigung 
vorlegt, ist somit die Sozialversicherung des Heimat-
landes zuständig. Für Sie als deutschen Arbeitgeber be-
deutet dies, dass Sie die Meldung und Beitragsabführung  
in das jeweilige Heimatland vorzunehmen haben. 

Ausländische Saisonarbeitnehmer 

Neues zur Sozialversicherung 

Nachdem in der Vergangenheit für Biogas-Gemein-
schaftsanlagen im privilegierten Außenbereich gar 
keine Baugenehmigungen erteilt wurden, konnte der 
Landwirtschaftliche Buchführungsverband gemeinsam 
mit der Rechtsanwaltskanzlei Cornelius + Krage, Kiel, 
und mit den zuständigen Ministerien in Schleswig-
Holstein eine Klärung der Voraussetzungen erreichen, 
unter denen zukünftig Genehmigungen erteilt werden.

Im Ergebnis muss sichergestellt werden, dass die maß-
gebende Stellung desjenigen Landwirts betont wird, der 
mit seinem Hof die Privilegierung im Außenbereich 
vermittelt. In der Praxis wird als geeignete Rechts-
form in den allermeisten Fällen die typische GmbH 
& Co. KG gewählt: Die KG finanziert und betreibt die 
Biogasanlage, trägt das unternehmerische Risiko und 
realisiert Gewinne sowie eventuelle Verluste. Die an der 

KG beteiligten Personen sind als Kommanditisten in 
ihrer Haftung auf die Haftungseinlage beschränkt. Ein-
ziger vollhaftender Gesellschafter ist die GmbH, deren 
Haftung aber auf das GmbH-Vermögen begrenzt ist. Bei 
dieser typischen Konstruktion einer GmbH & Co. KG 
muss der Landwirt, der die Privilegierung im Außen-
bereich vermittelt, bei beiden Gesellschaften (KG und 
GmbH) die Stimmenmehrheit haben. 

In der KG können aber die Kapitalverhältnisse hier-
von unabhängig gestaltet werden; Stimmrecht und 
Kapitalanteil fallen dann auseinander. Mit den zu-
ständigen Ministerien sind eine Reihe von weiteren 
Voraussetzungen für die Privilegierung abgestimmt 
worden, wie zum Beispiel Detailregelungen zur Ge-
schäftsführung, zur Gesellschafterversammlung und 
zur Nachfolgeregelung: So konnte wieder Rechtssicher-

heit geschaffen werden. Angesichts der langen Laufzeit 
der Projekte kommt einem Großteil dieser Regelungen 
eine erheblich größere wirtschaftliche Bedeutung zu, als 
die Gesellschafter dies anfänglich vermuten. 

Es ist dafür Sorge zu tragen, dass die Regelungen zur 
Privilegierung auch auf Dauer erfüllt sind, um den Be-
trieb der Biogas-Gemeinschaftsanlage nachhaltig sicher-
zustellen. Mit dieser Gestaltung gelingt es, zahlreiche 
projektierte Gemeinschaftsanlagen im Außenbereich zu 
ermöglichen, ohne die Landwirte, die die Privilegierung 
vermitteln, wirtschaftlich zu überfordern. Bei anderen 
Rechtsformen werden die Voraussetzungen für die Er-
richtung einer Gemeinschaftsanlage auch weiterhin nur 
schwer geschaffen werden.  

Privilegierter Bau von Biogasanlagen

Voraussetzungen für Gemeinschaftsanlagen geklärt
Kauf- und Bauverträge für Biogasanlagen sind juristisch kompliziert und haftungsträchtig. 
Ein spezielles rechtliches Problem ergibt sich für Biogas-Gemeinschaftsanlagen, die als so-
genanntes privilegiertes Bauvorhaben nach dem Bundesbaugesetz im Außenbereich er-
richtet werden sollen. Obwohl hier viel fachanwaltliches und steuerliches Know-how von 
Nöten ist, werden oft die Vertragsmuster der Anlagenlieferanten oder anderer Anlagen-

betreibern ohne kritische Überprüfung übernommen. Oft ist nicht einmal klar, was zum 
Lieferumfang gehört. Wenn dann noch Eigenleistungen vereinbart werden, sind zusätz-
liche Kosten vorprogrammiert. Ohne gute und rechtzeitige fachliche Beratung sollten solche 
Verträge also nicht abgeschlossen werden – auch nicht unter dem vermeintlichen Druck, 
sonst „keine Anlage mehr abzubekommen“. 

Ausländische Saisonarbeitskräfte

Steuererklärungs-
pflicht vom Tisch?
Nun soll es also doch einfacher werden. Von aus-
ländischen Saisonarbeitskräften wird voraussichtlich 
die Abgabe einer Steuererklärung künftig nur dann ver-
langt, wenn das im gesamten Jahr erzielte Arbeitsein-
kommen 10.200 Euro überstiegen hat. 

So war es bisher: Bis einschließlich zum Veran-
lagungszeitraum 2008 war die Einkommensteuer für 
beschränkt steuerpflichtige Saisonarbeitskräfte auch 
dann durch den Lohnsteuerabzug abgegolten, wenn 
Werbungskosten auf der Bescheinigung eingetragen 
waren. Die Abgabe einer Einkommensteuererklärung 
war nicht notwendig. Durch eine Gesetzesänderung 
wurde ab dem Jahr 2009 eine generelle Einkommen-
steuererklärungspflicht für beschränkt Steuerpflichtige 
eingeführt, wenn Werbungskosten auf der Lohnsteuer-
bescheinigung eingetragen waren. 

Der Gesetzgeber hat jedoch nunmehr ein Einsehen 
und verzichtete aus Gründen des Bürokratieabbaus 
bis zu bestimmten Gehaltshöhen auf die Abgabe einer 
Einkommensteuererklärung durch beschränkt Steuer-
pflichtige. Im Referentenentwurf zum Jahresteuergesetz 
2010, das voraussichtlich im Oktober diesen Jahres be-
schlossen wird, ist die Pflicht zur Abgabe einer Steuer-
erklärung auf Personen begrenzt, deren erzielter Arbeits-
lohn im Kalenderjahr insgesamt erzielter Arbeitslohn 
10.200 Euro übersteigt. Diese Gesetzesänderung soll erst 
ab dem Veranlagungszeitraum 2010 gelten, so dass für 
2009 eine Erklärungspflicht bestehen bliebe. Aufgrund 
der Intervention verschiedener Organisationen und 
Interessenverbände, vor allem des Deutschen Bauern-
verbandes, scheint man jedoch im Bundesfinanz-
ministerium einzulenken und plant, die Gesetzesneu-
regelung bereits für den Veranlagungszeitraum 2009 
rückwirkend anzuwenden. 
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In Vorträgen und Zeitschriften wird gelegentlich für Bio-
gasanlagen die Rechtsform der Genossenschaft empfohlen. 
Sie soll steuerliche Vorteile gegenüber der im Regelfall ge-
wählten GmbH & Co. KG bieten. Im Folgenden informie-
ren wir Sie über Möglichkeiten und Grenzen des Betriebs 
von Biogasanlagen in der Rechtsform einer eG. 

Durch die Reform des Genossenschaftsrechtes im Jahr 
2006 sind die Möglichkeiten der Gründung und die At-
traktivität von Genossenschaften deutlich gestiegen. So 
wurde die Mindestmitgliederzahl von sieben auf drei 
Personen abgesenkt. Genossenschaften mit nicht mehr 
als 20 Mitgliedern benötigen nur noch eine Person als 
Vorstand und keinen Aufsichtsrat mehr. Ferner wurden 
für kleinere Genossenschaften Erleichterungen bei der 
Prüfung des Jahresabschlusses eingeführt. Aus steuer-
licher Sicht ist besonders die Befreiung von der Körper-
schaftsteuer und der Gewerbesteuer interessant. 

Dem landwirtschaftlichen Bereich nachgelagerte Er-
werbs- und Wirtschaftsgenossenschaften sind jedoch 
nur unter gewissen Bedingungen steuerbefreit: Die Ge-
nossenschaft darf nur Produkte verarbeiten oder ver-
werten, die in den landwirtschaftlichen Betrieben der 
Genossenschaftsmitglieder erzeugt worden sind. Die 
Bearbeitung oder Verwertung der Erzeugnisse muss 
ferner im Bereich der Land- und Forstwirtschaft erfol-
gen. Das heißt, es dürfen lediglich landwirtschaftliche 
Erzeugnisse vermarktet werden. Nach Auffassung der 
Finanzverwaltung handelt es sich bei dem Erzeugnis 

„Biogas“ noch um ein landwirtschaftliches Erzeugnis. 
Strom und Wärme, gewonnen aus Biogas, sind hingegen 
gewerbliche Erzeugnisse. Und noch eines ist wichtig: 
Sofern Einnahmen von mehr als zehn Prozent der Ge-
samteinnahmen aus nicht begünstigten Tätigkeiten er-
zielt werden, fällt die Steuerbefreiung insgesamt weg. Bis 
zehn Prozent fällt die Steuerbefreiung nur für die nicht 
begünstigten Einnahmen weg. Die Resteinnahmen blei-
ben begünstigt. 

Wenn Sie also mit der Steuerbefreiung für eine Bio-
gas-Genossenschaft liebäugeln, sollten Sie folgendes be-
denken:
Nur Produkte der landwirtschaftlichen Mitgliedsbe-
triebe 
Wie oben ausgeführt, setzt die Steuerbefreiung voraus, 
dass in der Genossenschaft ausschließlich Produkte 
zum Einsatz kommen, die in den Mitgliedsbetrieben 
erzeugt wurden. Ein Fremdzukauf von Gärsubstraten 
von, nicht an der Genossenschaft beteiligten Landwir-
ten scheidet somit aus beziehungsweise führt im Rah-

men der oben genannten Grenzen zur teilweisen oder 
gesamten Steuerpflicht. 

Gelegentlich wird vorgeschlagen, Gesellschaften 
(zum Beispiel GbR oder KG) als Genossen aufzuneh-
men. Die GbR beziehungsweise KG sollen dann ihrer-
seits die Gärsubstrate zukaufen und als „Produkt des 
Mitgliedsbetriebes“ an die Biogasgenossenschaft wei-
tergeben. Gegen eine derartige Konstellation bestehen 
unseres Erachtens erhebliche Bedenken, da bisher nicht 
abschließend rechtlich geklärt ist, ob „durchgehandel-
te“ Erzeugnisse überhaupt der landwirtschaftlichen oder 
aber einer gewerblichen Betätigung zuzurechnen sind.

Doppelte Genossenschaft bei Energie-Erzeugung
Eine steuerbefreite Betätigung ist, wie oben ausgeführt, 
nur zur Erzeugung von Biogas möglich. Die Erzeugung 
von Strom und Wärme dagegen stellt eine gewerbliche, 
nicht steuerbefreite Betätigung dar. Eine besondere Ge-
staltung wird daher notwendig: Eine zweite, sogenann-
te „Generatorengenossenschaft“ ist zu gründen. Die 
erste Biogasgenossenschaft erzeugt das Biogas und ver-
äußert dieses an die Generatorengenossenschaft. Diese 
vermarktet die Energie. Die in der Generatorengenos-
senschaft erzielten Gewinne sind nicht steuerbefreit. Bei 
dieser Konstruktion empfiehlt es sich, Warenrückver-
gütungen an die Biogasgenossenschaft zu zahlen, um 
die Gewinne in der Generatorengenossenschaft zu mi-
nimieren. 

Gewinnausschüttung oder Warenrückvergütung? 
Die Gewinne in der Biogasgenossenschaft sind unter 
den oben beschriebenen Umständen steuerfrei. Die 

„Ausschüttung“ dieser Gewinne an die Genossen ist je-
doch gut zu überlegen: Wenn Sie an einen Rückfluss an 
die Genossen in Form einer Warenrückvergütung den-
ken, müssen Sie folgendes wissen: Diese Rückvergütung 
gilt in jedem der landwirtschaftlichen Mitgliedsbetrie-
be als zusätzliche Betriebseinnahme. 

Daher empfiehlt es sich, dass die Biogasgenossen-
schaft Gewinne an die Mitglieder ausschüttet. Die An-
teile an der Genossenschaft gehören bei den Mitglieds-
betrieben zum notwendigen Betriebsvermögen, die 
Gewinnausschüttungen damit zu den Einkünften aus 
Land- und Forstwirtschaft. Diese sind beim jeweiligen 
Anteilseigner nach dem sogenannten Teileinkünftever-
fahren zu 60 Prozent steuerpflichtig und zu  40 Prozent 
steuerfrei. Zu beachten ist jedoch, dass auch Fremdka-
pitalzinsen und andere Aufwendungen im Zusammen-
hang mit dem Genossenschaftsanteil nur zu 60 Prozent 
steuerlich abzugsfähig sind. 

Vergleich  der  Ausschüttungsbelastung  der  Rechts
formen Genossenschaft und GmbH & Co. KG: 

Kein Ausgleich bei Verlusten der Genossenschaft 
Ein Nachteil der Genossenschaft ist ebenso wie bei einer 
reinen GmbH, dass die Körperschaft steuerlich getrennt 
von den Anteilseignern zu beurteilen ist. Verluste, insbe-
sondere in den Anlaufjahren, können nicht in die priva-
te Ebene der Anteilseigner übertragen und dort mit an-
deren positiven Einkünften ausgeglichen werden. Diese 
können lediglich vorgetragen und mit künftigen Gewin-
nen verrechnet werden. 

Keine privilegierten Bauvorhaben
(siehe auch Artikel „Voraussetzungen für Gemeinschafts-
anlagen geklärt“ auf Seite 5)
Die Errichtung von Biogasanlagen im baurechtlichen 
Außenbereich ist nur mit einer Privilegierung nach dem 
Baugesetzbuch im Rahmen bestimmter Größenordnun-
gen möglich, es sei denn, die Gemeinde stellt eine ent-
sprechende Bauleitplanung auf. Die Privilegierung ist 
auch im Rahmen einer GmbH & Co. KG zu erreichen, 
sofern der privilegierte Landwirt die Stimmrechtsmehr-
heit in der KG hält. 

Sollte die Biogasanlage jedoch in der Rechtsform einer 
Genossenschaft betrieben werden, wäre die Privilegie-
rung nach dem Baugesetzbuch nicht zu erlangen. Bei der 
geplanten Errichtung von Biogasanlagen im Rahmen 
von Genossenschaften im Außenbereich ist somit stets 
eine Bauleitplanung der Gemeinde und die Aufstellung 
eines entsprechenden vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes notwendig.   

Genossenschaft als Rechtsform für Biogas-Gemeinschaftsanlagen

Die Biogas eG - Vorteil oder Nachteil? 

eG KG
Steuern Steuern

Gewinn vor Steuern 100 100

Gewerbesteuer 0 -14 14

KöSt / SolZ 0

Liquidität vor Ausschüttung 100 86

Ausschüttung -an den Gesellschafter

Annahme: 40 % (ESt-Satz incl. SolZ)

Teileinkünfteverfahren

100 × 60 % × 40 % -24 24

Vollversteuerung

100 × 40 % -40

GewSt-Anrechnung 13

-27 27

Liquidität nach Steuern 76 59

Die Wahl der Rechtsform für ein Unternehmen ist wegen der damit verbundenen (gesellschafts- und steuer-) recht-
lichen Konsequenzen von überragender Bedeutung. Daher gilt es, sich umfassend bei Rechtsanwälten und Steuer-
beratern zu informieren, um dann eine wohl überlegte Entscheidung treffen zu können. 

Unser Rat: 
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Dürfen wir auch 
Sie begrüßen?
Nehmen Sie sich die Zeit für einen Messebummel 
und besuchen Sie den Stand des Landwirtschaftlichen 
Buchführungsverbandes und seiner Tochtergesell-
schaften auf der …
Norla in Rendsburg
Die NORLA ist die größte Landwirtschafts- und Ver-
brauchermesse in Schleswig-Holstein. Schwerpunkt-
thema ist in diesem Jahr: Landtechnik. 
9. – 12. September 2010 | www.norla-messe.de
MeLa in Mühlengeez
Die MeLa ist die traditionsreichste Fachausstellung 
für Landwirtschaft, Ernährung, Fischwirtschaft, Forst, 
Jagd und Gartenbau in Mecklenburg-Vorpommern.
16. - 19. September 2010 | www.mela-messe.de

Interessante Informationen erwarten Sie! Kompetente 
Gesprächspartner beantworten Ihre Fragen zur Buch-
führung, Unternehmens- und Steuerberatung! 

Ein erster Lösungsschritt war die Übernahme von 
Daten des Zahlungsverkehrs. Diese Programmfunktion 
erleichtert schon seit Jahren die Routinearbeiten: 
Buchungsdaten der Banken und Sparkassen werden 
arbeitssparend übernommen. Eine Lernfunktion er-
kennt wiederkehrende Bankbuchungen und schlägt 
einen Buchungssatz vor. Die Datenerfassung ist dadurch 
wesentlich einfacher und schneller. Die automatische, 
lernende Zuordnung erleichtert die Abläufe. Zahlen-
dreher und Fehleingaben sind deutlich vermindert. 

War diese Funktion schon eine praktische Hilfe, so 
bietet die neue Importfunktion in WIKING noch eine 
weitere Verbesserung! Die Vorgängerversion war auf 
die Übernahme von Bankdaten beschränkt. Der neue 
WIKING-Import dagegen ermöglicht die Übernahme 
aus verschiedenen Quellen: Elektronisches Kassenbuch, 
Lohnbuchhaltung, Landhandelsdaten oder EXCEL-
Tabellen. WIKING kann ab sofort die Datenformate 
.txt, .csv und demnächst .xml ganz einfach in die Buch-
haltung übernehmen. Mühevolles Eintippen per Hand 
entfällt.

Und das Schöne ist: Dies geschieht während der 
laufenden Buchführung. Ein separates Fenster zeigt 
die Importdaten an. Von dort werden sie Satz für Satz 
in einen oder mehrere Buchungsvorschläge über-
führt, im Erfassungsbereich ergänzt und gespeichert. 
Das Aufteilen in Einzelbuchungen und das Bestücken 
der Buchungssatzfelder geschieht manuell oder auto-
matisiert mit Hilfe von Regeln. 

Importierte Datensätze werden in einem Archiv ge-
speichert und mit den Primanotasätzen verknüpft, so 
dass im Korrekturmodus und in der Kontoansicht 
jederzeit das Original angezeigt werden kann. Neu im-
portierte Datensätze werden mit dem Archivinhalt ver-
glichen; versehentlicher Doppelimport wird so ver-
hindert.

Wenn Sie mehr wissen möchten, dann nutzen Sie die 
Möglichkeit, sich umfassend und kostenlos über diese 
Neuerungen in WIKING zu informieren:
Rendsburg
8. Juli und 19. August, jeweils 10.00 – 12.00 Uhr
Genossenschaftsverband, Raiffeisenstraße 1 – 3

Todendorf-Thürkow
13. Juli und 17. August, jeweils 10.00 – 12.00 Uhr
Gasthof Zur Erbmühle, An der Landstraße 4 

Info-Veranstaltungen zu WIKING

Nie wieder doppelte Arbeit!

Liquiditätsplanungsassistent

Neu in WIKING
Und noch eine neue Funktion in WIKING, die Ihnen 
eine bessere Übersicht und Kontrolle quasi auf Knopf-
druck ermöglicht. Der Liquiditätsplanungsassistent 
erstellt auf der Grundlage des Geldrückberichtes mit 
wenigen Angaben ein vollständiges Planungstableau 
mit Vergleichszahlen und verschiedenen Ergebnis-
spalten. Das Planungsintervall kann dabei 12 einzelne 
Monate, zehn Jahre oder ein Jahr (entsprechend dem 
Geldvoranschlag) umfassen. Eine zusätzliche Aus-
wertung „Liquidität laut Finanzkontenrückbericht“ 
und die grafische Darstellung von Einnahmen und Aus-
gaben sowie Liquiditätsverlauf erhöhen die Aussagekraft 
der Planung. Verschiedene Szenarien lassen sich damit 

„auf Knopfdruck“ erstellen.  Rollierende Planungen sind 
ebenfalls möglich. 

MeLa

Vermittlungsausschuss muss sich mit  
Vergütung für Solarstrom befassen

Bleibt Solar-
energie rentabel?
Die Kosten für Solaranlagen sind allein im Jahr 2009 um 
durchschnittlich rund 30 Prozent gesunken. Wahrschein-
lich sinken die Preise 2010 um weitere 10 bis 15 Prozent. 
Mit Wirkung zum 1. Juli 2010 waren daher folgende 
Änderungen im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 
beabsichtigt: 

■  Die Vergütung für Dachanlagen wird einmalig um 
16 Prozent abgesenkt. Hinzu kommt zum Jahresende 
eine weitere ohnehin vorgesehene Absenkung um neun 
Prozent.
■  Anlagen auf Ackerflächen werden gar nicht mehr 
gefördert. Für Freiflächenanlagen, die in der Planung 
weit fortgeschritten sind, wird eine Übergangsregelung 
gewährt.
■  Freiflächenanlagen sind auch nach dem 1. Januar 
2015 weiter zulässig und können entgegen der bisherigen 
Regelung im EEG auch danach gebaut werden. Kon-
versionsflächen, die eine Vergütung nach dem EEG er-
möglichen, umfassen jetzt zusätzlich zu den Flächen aus 
wirtschaftlicher oder militärischer Nutzung auch solche 
aus wohnungsbaulicher oder verkehrlicher Nutzung. 
■  Weiterhin will man den Anreiz für den Eigenver-
brauch erhöhen: Die Vergütung steigt bei Anlagen von 
500 Kilowatt von vier auf bis zu acht Cent pro Kilowatt-
stunde.

Am 4. Juni 2010 haben die Länder jedoch das Inkraft-
treten der Änderungen im Bundesrat gestoppt und die 
vom Bundestag beschlossene Absenkung der Ver-
gütung für Solarstrom an den Vermittlungsausschuss 
überwiesen. Der Bundesrat warnt: Das Gesetz gefährde 
in seiner neuen Fassung Deutschland als Produktions- 
und Forschungsstandort für Photovoltaiktechnologie 
und stelle die nationalen Klimaschutz- und Ausbauziele 
für erneuerbare Energien in Frage.
Land & Wirtschaft wird Sie über den Stand des Ver-
fahrens weiter auf dem Laufenden halten. 

Schnell, sicher und effizient – das erwartet man einfach von seiner Buchführungssoftware. Warum sollen Daten mehr-
fach erfasst werden, wenn sie schon in digitaler Form vorliegen? Eine moderne Buchführungssoftware muss vorhandene 
Daten des Rechnungswesens – egal wie sie vorliegen – bedienerfreundlich importieren  können. „Nie wieder doppelte 
Arbeit!“ lautete somit die Devise. Die gab den Anstoß für die neuen, komfortablen Programmelemente in WIKING.

Bitte melden Sie sich an: 
Per Telefon 0431/8880330, 
per E-Mail unter 
serviceline@agrar-daten.de, 
per Fax 04 31/888 0 399
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Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei 
Tage nach Eingang des Schecks als erfolgt gilt.

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist 
bei Überweisung

Einkommensteuer

Solidaritätszuschlag

Kirchensteuer
10.09. 13.09.

Körperschaftsteuer

12.07. 15.07.

Umsatzsteuer 10.08. 13.08.

10.09. 13.09.

Lohnsteuer 12.07. 15.07.

Kirchensteuer 10.08. 13.08.

Solidaritätszuschlag 10.09. 13.09.

Gewerbesteuer 16.08. 19.08.

Grundsteuer 16.08. 19.08.

Termine Juli bis September 2010
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„Ein toller Erfolg“
Durchweg gute bis sehr gute Noten vergaben Teilnehmer 
wie Initiatoren für die Organisation, den Ablauf und die 
Inhalte. Dies zeigte die Auswertung der Befragung der 
Bezirksstellenleiter, der Fachreferenten des steuerlichen 
Vortrages sowie des Vorstandes und des Delegierten-
ausschusses. „Es war ein toller Erfolg und hat Spaß ge-
macht“, resümierte Annegret Kratofil, Bezirksstellenlei-
terin auf Fehmarn und in diesem Jahr zum ersten Mal 
als Veranstalterin einer eigenen Fachveranstaltung auf 
Fehmarn mit dabei. Auch Klaus Volta, Bezirksstellen-
leiter in Schleswig und Mitorganisator der mit über 200 
Teilnehmern meistbesuchten Gemeinschaftsveranstal-
tung von fünf Bezirksstellen in Böel, lobt: „Ich vergebe 
die Schulnote sehr gut“.
Einladungen effektiver
Dass in diesem Jahr die jährlich stattfindende Veran-
staltungsreihe zu einer Erfolgsgeschichte werden konn-

te, liegt vor allem auch an der modifizierten Organisa-
tionsstruktur. Die „Durchführungsregie“ lag erstmals 
stärker bei den Bezirksstellen. Dadurch ließen sich die 
eingeladenen Mandanten effektiver und persönlicher
ansprechen. „Wir haben diejenigen, die sich auf unse-
re schriftliche Einladung noch nicht angemeldet hatten, 
noch einmal persönlich angesprochen“, beschreibt Be-
zirksstellenleiterin Kratofil ihre Vorgehensweise.
Themen passend gewählt
Ein weiterer Erfolgsfaktor war sicherlich auch die Aus-
wahl der Themen. Ob aktuelle Gesetzesänderungen, 
Biogas, Photovoltaik, Milchquote, Unternehmensnach-
folge oder Liquiditätsplanung – bei der Auswahl der 
Themen und Gastreferenten wurden regionale Wün-
sche und Bedürfnisse nach Möglichkeit berücksichtigt.
Viel Lob und auch ein bisschen Kritik
Viel Lob gab es für das veränderte, sehr effektive Ein-
ladungsverfahren – nicht zuletzt auch für den anspre-
chend gestalteten Programm-Flyer. Die Vorträge wur-
den im Durschnitt positiv bewertet, wenn auch die 
Steuervorträge zum Teil als „zu detailliert“, an anderer 
Stelle als „zu flach“ empfunden wurden. Der regionale 
Bezug wurde insgesamt sehr positiv bewertet. Die Wahl 
der Termine in den drei ersten Monaten eines Jahres 

beurteilten die allermeisten Teilnehmer als „perfekt“ – 
wenige als ungeeignet („wir stecken noch mitten in der 
Jahresabschlusserstellung“). Vereinzelt gab es leider Ter-
minüberschneidungen mit anderen Veranstaltungen, 
die sicher den einen oder anderen möglichen Besucher 
von der Teilnahme an den Fachinformations-Veranstal-
tungen abgehalten haben. 
Engagement lohnt sich
Der Zeit- und Arbeitsaufwand für die Veranstalter der 
regionalen Fachinformations-Veranstaltungen war zwar 
insgesamt relativ hoch. Doch sagen diejenigen Bezirks-
stellenleiter, die in diesem Jahr aktiv dabei waren, dass 
sie die Veranstaltungsreihe in den nächsten Jahren wie-
derholen wollen – mit den Worten der Bezirksstellen-
leiter Kratofil und Volta: „Wir sind im nächsten Jahr auf 
jeden Fall wieder dabei. Das Engagement hat sich ge-
lohnt. Und wir sind es nicht zuletzt auch unseren Mit-
glieder schuldig.“

In diesem Sinne bedanken wir uns bei allen Bezirks-
stellenleitern und Mitarbeitern, die sich aktiv für die re-
gionalen Fachinformations-Veranstaltungen engagiert 
haben. 

Die diesjährigen Steuerberaterprüfungen haben die 
Kandidaten aus dem Unternehmensverbund des Land-
wirtschaftlichen Buchführungsverbandes mit großem 
Erfolg absolviert. Wir gratulieren allen „frisch ge-

backenen“ Steuerberaterinnen und Steuerberatern sehr 
herzlich und wünschen für den weiteren beruflichen 
und privaten Lebensweg alles Gute! 

Nicole GedowskiArne DankertJan Becker Dr. Günther GubiRalf Dohrn

Björn Petersen Iwer Th omsenAndrea Kircheis Michael SchulzDirk Marenziehn

Junge Steuerberater im LBV

Erfolgreiche Steuerberaterprüfungen im Frühjahr 2010 

Ihre Themen Haben Sie Themenwünsche für die nächste Veranstaltungsreihe 2011? 
Zögern Sie nicht, uns Ihre Anregungen unter info@lbv-net.de mitzuteilen.

Fachinformations-Veranstaltungen 2010 

Schulnoten von gut bis sehr gut
Die Stimmung war gut, die Teilnehmerzahl hatte sich im Vergleich zu den Vorjahren na-
hezu verdoppelt, und sowohl Besucher als auch Veranstalter zeigten sich zufrieden mit den 
regionalen Fachinformations-Veranstaltungen des Landwirtschaftlichen Buchführungs-

verbandes. Von Januar bis März 2010 informierten auf insgesamt 36 Veranstaltungen im 
gesamten Beratungsgebiet Fachreferenten über aktuelle Themen zur landwirtschaftlichen 
Betriebs- und Unternehmensführung.

Neuer Vorsitzender des 
Delegiertenausschusses 
gewählt

In der Delegiertenausschuss-
sitzung am 9.  Juni  2010 
wurde Hilmar Kellinghusen 
zum neuen Vorsitzenden des 
Delegiertenausschusses ge-
wählt. Er löst Carsten Kühl 
aus Rade ab, der nach acht-
jähriger Amtszeit nicht 
wieder kandidierte. 

Seit 1994 gehört Kelling-
husen dem Delegiertenausschuss an. Er lebt mit seiner 
Familie in Holzdorf (Schwansen) und bewirtschaftet 
Gut Maasleben als reinen Ackerbaubetrieb. 

Albrecht  Wendt, Wobbelkow, wurde als stellver-
tretender Vorsitzender des Delegiertenausschusses 
wiedergewählt.  

Hilmar Kellinghusen

Sicher: Einstein 
hätte unser Steuer-
system kapiert. 
Unsicher: Wäre ihm 
noch Zeit geblieben 
für seine Relativi-
tätstheorie?

Dr. Josef Bordat
(Publizist und Autor)


